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Antrag 
 
 
Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten gestützt auf § 67 ff. Gemeindegesetz, Art. 99 
Fusionsgesetz sowie Art. 8 Pkt. 3 der Gemeindeordnung vom 17. Mai 2009 
 
zu beschliessen: 
 
1. Der Umwandlung der Stiftung Wohnungsbau Rüschlikon, Institut des öffentlichen Rechts, in 

eine privatrechtliche Stiftung gleichen Namens und dem Ausgliederungserlass wird zuge-
stimmt. 

 
 
Die Vorlage in Kürze 
 
Die Stiftung Wohnungsbau Rüschlikon wurde von der Gemeindeversammlung im Jahr 1971 als 
öffentlich-rechtliche Stiftung gegründet. Gemäss ihrem in den Statuten festgeschriebenen Auftrag 
stellt sie bis heute in verschiedenen Liegenschaften für Rüschlikon preisgünstige Wohnungen zur 
Verfügung. Der fünfköpfige Stiftungsrat wird vom Gemeinderat gewählt und mindestens zwei 
(höchstens drei) Mitglieder müssen dem Gemeinderat angehören. Dies zeigt, dass die Gründer 
bewusst eine selbständige Stiftung, aber auch eine grosse Nähe zur politischen Gemeinde wollten. 
 
Mit Inkrafttreten des neuen Gemeindegesetzes am 1. Januar 2018 fehlt die Rechtsgrundlage für 
öffentlich-rechtliche Stiftungen; die Stiftung Wohnungsbau müsste zu einer Anstalt des Gemeinde-
rechts werden. Nach Ansicht des Gemeinderats hat sich die Rechtsform «Stiftung» hingegen sehr 
bewährt. Daher wird beantragt, die Stiftung Wohnungsbau Rüschlikon in eine privatrechtliche Stif-
tung gemäss Zivilgesetzbuch (ZGB) umzuwandeln. Diese Überführung zieht geringfügige Ände-
rungen der Statuten mit sich. Kernstück der Vorlage ist der Ausgliederungserlass (siehe Pkt. 10 
der Weisung), über den die Stimmberechtigten an der Urne befinden. 
 
Auch als privatrechtliche Stiftung ändern sich die Zielsetzungen, die Organisation sowie die Finan-
zierung der Stiftung Wohnungsbau nicht. Aufgehoben wird die Defizitgarantie der Gemeinde. Kla-
rer als bisher wird geregelt, dass neu die Gemeinde Rüschlikon die Aufsicht über die Stiftung Woh-
nungsbau ausübt; zunächst über die Vertreter des Gemeinderats in der Stiftung, aber auch über 
eine umfassende jährliche Berichterstattung zuhanden des Gemeinderats. 
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Weisung 
 
 
1. Ausgangslage 
 
Die Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus durch Kanton und Gemeinden war schon in 
der Kantonsverfassung Zürich 1869 vorgesehen und ist heute in Art. 110 KV geregelt. Die Stiftung 
Wohnungsbau Rüschlikon wurde zu diesem Zweck mit öffentlicher (notarieller) Urkunde vom 
27. August 1971 als öffentlich-rechtliche Stiftung gestützt auf § 139 des alten kantonalen Gemein-
degesetzes vom 6. Juni 1926 (aGG) gegründet und am 20. Oktober 1971 im Handelsregister Zü-
rich eingetragen. Die Stiftung verfügt somit über eine eigene Rechtspersönlichkeit. Für Stiftungen, 
die ihrer Bestimmung nach den Gemeinden angehören, verwies § 139 Abs. 2 aGG auf die Vor-
schriften des ZGB, mithin Art. 80 ff., über die Stiftungen mit dem Hinweis, dass über die Rechts- 
natur einer Stiftung die Verwaltungsbehörden entscheiden. Sie untersteht der Aufsicht des Bezirks-
rats, da für das Verfahren das ZGB massgebend war (Verfügung Direktion der Justiz und des 
Innern des Kantons Zürich vom 25. März 1982 betreffend eine Statutenänderung).  
§ 139 aGG wurde vor über 30 Jahren durch die Änderung des zürcherischen Gemeindegesetzes 
vom 23. September 1984 aufgehoben (ZG 1984-86, 49 155). Die Zulässigkeit der öffentlich-recht-
lichen Stiftungen blieb weiterhin anerkannt, sie wurden jedoch als Unterform der Anstalt im Sinne 
von § 128 aGG qualifiziert. Die «Grundzüge der Aufgaben, Organisation etc.» der Stiftung Woh-
nungsbau waren allerdings nicht in der Gemeindeordnung enthalten, was nach § 15 aGG (für An-
stalten, eingefügt durch das Gesetz über selbstständige Gemeindeanstalten vom 25. Oktober 
2004) vorgesehen war, sondern in den eigenen Stiftungsstatuten. Die GO Rüschlikon enthält keine 
Bestimmungen über «Gemeindeanstalten», deren Zulässigkeit im Kanton Zürich früher umstritten 
war. Das neue Gemeindegesetz des Kantons Zürich, in Kraft seit 1. Januar 2018, seinerseits ent-
hält nach wie vor keine Vorschriften über die altrechtlichen Stiftungen. Es fehlt somit heute eine 
klare Rechtsgrundlage für die Stiftung Wohnungsbau Rüschlikon, da der frühere § 139 aGG er-
satzlos aufgehoben wurde. Am 19. März 2018, nach über 45-jährigem Bestehen unter der Rechts-
form «Stiftung», änderte das Handelsregister Zürich die Eintragung auf «Institut des öffentlichen 
Rechts». 
 
Kurz gesagt: Die Stiftung Wohnungsbau Rüschlikon ist aus öffentlich-rechtlicher Sicht betrachtet 
heute eine Anstalt, während sie sich selber als Stiftung sieht, die ursprünglich zwar als öffentlich-
rechtliches Institut, aber auf privatrechtlicher Rechtsgrundlage (ZGB) mit eigenen Stiftungsstatuten 
gegründet wurde. 
 
 
2. Erwägungen 
 
Die rechtlichen Unsicherheiten einer «altrechtlichen» Stiftung im Spannungsfeld zwischen pri-
vatem und öffentlichem Recht in Bezug auf diverse Fragen (Rechtsnatur allgemein; gilt für Ange-
stellte das öffentliche Personalrecht oder das Arbeitsrecht des OR; Rechnungswesen nach kom-
munalem Haushaltsrecht oder nach OR; Aufsicht etc.) haben Stiftungsrat und Gemeinderat nach 
Abwägung aller Aspekte, insbesondere des nach ihrer Auffassung nicht hoheitlichen Charakters 
der bestehenden Stiftung, zum Entscheid bewogen, diese in eine privatrechtliche Stiftung nach 
Art. 80 ff. ZGB umzuwandeln. Die Möglichkeit der Ausgliederung einer Aufgabe (sozialer, aus-
schliesslich gemeinnütziger Wohnungsbau) durch Errichtung einer juristischen Person des Privat-
rechts räumt das neue, am 1. Januar 2018 in Kraft getretene Gesetz, den Gemeinden in § 67 ff. 
GG ausdrücklich ein. Nach § 69 GG entscheiden über Ausgliederungen, die wie hier von grosser 
politischer oder finanzieller Tragweite sind, die Stimmberechtigten an der Urne. Der angenommene 
Erlass (dazu Ziff. 10) ist anschliessend vom Regierungsrat zu genehmigen. 
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3. Umwandlungsplan vom 14. Juni 2018, revidiert am 12. September 2018 
 
Der gesetzlich vorgeschriebene Umwandlungsplan, genehmigt vom Gemeinderat am 14. Juni 
2018, wurde dem Handelsregisteramt zur Vorprüfung eingereicht und nicht beanstandet (siehe 
Anhang). 
 
 
4. Umwandlung im Einzelnen 
 
4.1 
Anwendbar für die Umsetzung der Ausgliederung nach § 67 ff. GG sind Art. 99 ff. FusG, welche 
die Fusion, Umwandlung und Vermögensübertragung von Instituten des öffentlichen Rechts re-
geln. Eine Umwandlung derartiger Institute in eine (privatrechtliche) Stiftung wird ausdrücklich als 
zulässig erklärt (Art. 99 Abs. 1 lit. b FusG), wobei aber u.a. keine Gläubiger geschädigt werden 
dürfen (Art. 101 FusG). 
 
4.2 
Die Aktiven und Passiven von der bisherigen öffentlich-rechtlichen Stiftung bzw. Anstalt werden 
durch Umwandlung gemäss Art. 99 ff. FusG zu Aktiven und Passiven der umgewandelten, nun-
mehr privatrechtlichen Stiftung. Gemäss Bilanz und Jahresrechnung 2017, geprüft von der Revisi-
onsstelle mit Bericht vom 5. April 2018, gehen per 31. Dezember 2017 Aktiven von 
CHF 30'859'081.77 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 26'051'866.46 auf die umgewandelte 
Stiftung über. Der Aktivenüberschuss (Eigenkapital inkl. Stiftungskapital von CHF 50'000.00) be-
trägt CHF 4'807'215.31. 
 
4.3 
Die Stiftung bleibt nach der Umwandlung unter der bisherigen Nummer CHE-110.392.245 im Han-
delsregister eingetragen. Die gewählten Organe (Stiftungsräte) der öffentlich-rechtlichen Stiftung, 
Geschäftsführer, Aktuar etc. sowie die Revisionsstelle bleiben während ihrer Amts- bzw. Vertrags-
dauer weiterhin im Amt. 
 
4.4 
Schliesslich gehen sämtliche seit Bilanzstichtag 31. Dezember 2017 bis zum Eintrag der Umwand-
lung im Handelsregister von der Stiftung erworbenen Aktiven und Passiven auf die umgewandelte 
Stiftung über. Der definitive Abschluss 2018 ist bis dato nicht bekannt. Dieser wird zu einem spä-
teren Zeitpunkt auf der Homepage www.rueschlikon.ch publiziert. 
 
 
5. Bericht des Umwandlungsprüfers und Inventar (Art. 100 Abs. 2 FusG) 
 
5.1 
Der Stiftungsrat hat im Rahmen der Umwandlung eine zusätzliche Prüfung veranlasst. Der Bericht 
des Umwandlungsprüfers vom 27. Juni 2018, revidiert am 12. September 2018, und die dazuge-
hörende Bilanz per 31. Dezember 2017, welche die Aktiven sowie Fremdkapitalien einzeln aus-
weist und die Bewertung der Liegenschaften offenlegt, liegen der Weisung bei. Die für die Um-
wandlung massgebende Bilanz wird gleichzeitig zum Inventar i.S. von Art. 100 Abs. 2 FusG über 
die Gegenstände des Aktiv- und des Passivvermögens per 31. Dezember 2017 erklärt. 
 
5.2 
Die Liegenschaften sind zum Anschaffungswert bewertet, abzüglich kumulierte Abschreibungen. 
Der Marktwert (Verkehrswert) aller bilanzierter Liegenschaften liegt über dem Buchwert. Da die 
Stiftung keine Verkäufe beabsichtigt, und die Mietzinsen gemäss Statuten aufgrund der Selbstkos-
ten (Anschaffungswert zuzüglich allfällige wertvermehrende Aufwendungen) festzulegen sind, hat 
der Gemeinderat mangels Relevanz auf Verkehrswertschätzungen verzichtet. 
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6. Überarbeitung der Statuten für die neue Rechtsform 
 
6.1 
Gemäss Umwandlungsplan vom 14. Juni 2018, revidiert am 12. September 2018, müssen die be-
stehenden Statuten überarbeitet und der neuen Rechtsform angepasst werden. Die neuen, für die 
umgewandelte Stiftung vorgesehenen Statuten liegen in einem Entwurf vom 14. Juni 2018, über-
arbeitet (revidiert) am 12. Februar 2019, vor (Anhang). Die öffentliche Beurkundung gemäss Art. 81 
ZGB (vorgesehen: Notariat Thalwil) erfolgt unmittelbar nach Rechtskraft der erforderlichen Urnen-
abstimmung bzw. nach Genehmigung durch den Regierungsrat (§ 70 GG). 
 
6.2 
Das Handelsregisteramt Zürich hat im Vorprüfungsverfahren entschieden, dass die bloss form-
wechselnde Umwandlung zulässig ist, somit keine neue Stiftung gegründet werden muss, sondern 
die geltenden Statuten der neuen Rechtsform anzupassen sind, was wiederum öffentlich beurkun-
det werden muss. Der Statutenentwurf (in der Fassung vom 12. September 2018) wurde im Vor-
prüfungsverfahren nicht beanstandet. Die aktuelle, dieser Weisung im Anhang beigelegte Fassung 
vom 12. Februar 2019 berücksichtigt die später erfolgten Vorgaben und Anregungen des kantona-
len Steueramts und des Gemeindeamts, das ebenfalls von einer Rechtsformumwandlung ausgeht. 
 
6.3 Die Unterschiede zu den bisherigen Statuten sind: 
 
Art. 1 Neu: öffentliche Beurkundung der Ausgliederung/Umwandlung in eine «privatrechtliche 

Stiftung» i.S. von Art. 80 ff. ZGB 
Art. 2 Abs. 1: unverändert gemeinnütziger Zweck (sozialer Wohnungsbau) 
 Abs. 2: bisher Ziff. 4 
Art. 3 (unverändert) 
Art. 4 Neu:  für die Steuerbefreiung erforderliche Bestimmung 
Art. 5 Übergang des Vermögens, d.h. der Aktiven und Passiven der bisher öffentlich-rechtli-

chen Stiftung auf die umgewandelte neu privatrechtliche Stiftung 
Art. 6 (unverändert) 
Art. 7 (unverändert; unter Belegungsdichte versteht man die Anzahl Bewohner pro Wohnung) 
Art. 7a wird Abs. 2 
Art. 7b Defizitgarantie: wird aufgehoben (vgl. Erklärung in Ziff. 7.5 nachstehend) 
Art. 8  Neu: maximal drei Gemeinderäte (Grund: Im Stiftungsrat sitzende Mitglieder des Ge-

meinderats haben bei Fragen der Aufsicht im Gemeinderat in den Ausstand zu treten) 
Art. 9 Ehrenamtlichkeit ist ebenfalls Voraussetzung für die Steuerbefreiung. Neu: zusätzlich 

Möglichkeit der Entschädigung des Ausschusses oder von Stiftungsräten mit besonde-
ren Befugnissen. Schaffung eines Reglements 

Art. 10 Neufassung der Befugnisse des Stiftungsrats, Hinweis auf Geschäftsreglement 
Art. 11 Neu: flexiblere Formulierung betr. Ausschuss, «Kann-Vorschrift» 
Art. 12 Neu: Wahl einer «unabhängigen Revisionsstelle» durch Stiftungsrat (entspricht der bis-

herigen Praxis des Stiftungsrats, eine private, unabhängige Revisionsstelle nach Obli-
gationenrecht zu wählen) 

Art. 13 Neuregelung der Aufsicht, bisher Bezirksrat, neu Gemeinde, da die Tätigkeit der Stiftung 
auf Gemeinde beschränkt ist (Art. 84 ZGB und § 37 EG ZGB). 

 Die Regelung der Berichterstattung der Stiftung in Art. 5 Ausgliederungserlass (nachste-
hend Punkt 10) entspricht der Praxis des Eidgenössischen Departements des Innern als 
eidgenössische Aufsichtsbehörde 

Art. 14 Neuregelung von Statutenänderungen (im Verfahren nach ZGB) 
Art. 15 Auflösung Stiftung unverändert (bisher Ziff. 14) 
Art. 16 Eintrag im Handelsregister (mit gleicher Nummer, aber neu beruhend auf privatrechtli-

cher Rechtsgrundlage)  
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7. Auswirkungen auf Arbeitnehmer und Gläubiger 
 
7.1 
Der privatrechtlich geschlossene Arbeitsvertrag mit einem Arbeitnehmer (für Gebäudemanage-
ment, -unterhalt, Hauswartungen) geht unverändert auf die umgewandelte Stiftung über. Es beste-
hen keine weiteren Arbeitsverträge. 
 
7.2 
Die Auftragsverhältnisse mit Grieder Immobilien AG, Rüschlikon, und Lienhardt & Partner Privat-
bank Zürich AG betr. Liegenschaftsverwaltung sowie sämtliche übrigen Vertragsverhältnisse (insb. 
die laufenden Planerverträge etc.) gelten für die umgewandelte Stiftung unverändert weiter, 
ebenso sämtliche seit 1. Januar 2018 seitens der bestehenden Stiftung Wohnungsbau Rüschlikon 
abgeschlossenen Verträge. 
 
7.3 
Die Darlehensverträge mit den Banken gelten unverändert weiter. 
 
7.4 
Da sämtliche bisherigen Aktiven und Passiven mit der Umwandlung unverändert auf die privat-
rechtliche Stiftung übergehen, sind keine Gläubigerinteressen betroffen. 
 
7.5 
Die bisherige Defizitgarantie gemäss Art. 7b der Statuten erwies sich in der Praxis (Aufnahme von 
Hypothekardarlehen) als unnötig. Ausserdem sind unbezifferte Garantien (ohne Höchstbetrag) der 
Gemeinde nicht zulässig. Diese Eventualverpflichtung kann somit zur Entlastung der Gemeinde 
Rüschlikon aufgehoben werden. 
 
 
8. Steuerbefreiung 
 
8.1 
Die Stiftung war seit Gründung gemäss Verfügung der Finanzdirektion vom 16. Dezember 1971 
als steuerfrei erklärt worden. Im Zuge einer Anpassung der Statuten wurde die Steuerbefreiung 
vom kantonalen Steueramt am 28. November 2005 weiterhin bestätigt. 
 
8.2 
Im Hinblick auf die Umwandlung stellte der Stiftungsrat am 31. Mai 2018 ein Gesuch um Vorprü-
fung mit Bestätigung, dass die Voraussetzungen für die Gewährung der Steuerbefreiung auf Kan-
tons- und Bundesebene weiterhin erfüllt sind (Steuerruling). Das Gesuch wurde mit Schreiben des 
Kantonalen Steueramts vom 19. Oktober 2018 positiv beantwortet, d.h. die Steuerbefreiung für die 
umgewandelte Stiftung unter der Voraussetzung bestätigt, dass in den Statuten ausdrücklich auf 
Erwerbs- und Selbsthilfezwecke (Gewinnstreben) verzichtet und die Tätigkeit der Stiftungsratsmit-
glieder ehrenamtlich, vorbehältlich besonderer Leistungen, festgelegt bzw. geleistet wird (Art. 4 
und 9 des Statutenentwurfs). 
 
 
9. Genehmigung durch Stiftungsrat, Gemeinderat und Urnenabstimmung 
 
9.1 
Die Genehmigung des Umwandlungsplans vom 14. Juni 2018 durch die mit Beschluss des Stif-
tungsrats vom 22. Juni 2018 für notwendige Änderungen bevollmächtigten beiden Stiftungsräte 
und durch den Gemeinderat Rüschlikon erfolgte am 12. September 2018. 
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9.2 
Die Umwandlung bzw. Ausgliederung der von der öffentlich-rechtlichen Stiftung wahrgenommenen 
Aufgaben gemäss Statuten (sozialer Wohnungsbau) auf eine juristische Person des Privatrechts 
ist nach Auffassung des Gemeinderats und des Gemeindeamts des Kantons Zürich von erhebli-
cher politischer und finanzieller Tragweite, weshalb nach § 69 GG die Stimmberechtigten an der 
Urne zu entscheiden haben. Das Umwandlungsvorhaben gilt damit unter der suspensiven Bedin-
gung, dass der erforderliche Erlass an der Urnenabstimmung vom 19. Mai 2019 von den Stimm-
bürgern der Gemeinde Rüschlikon angenommen und anschliessend vom Regierungsrat geneh-
migt wird. Tritt eine dieser Bedingungen nicht ein, findet die Umwandlung nicht statt, d.h. es bleibt 
alles beim Alten. Allerdings müsste die Stiftung die bisher praktizierte Rechnungslegung ändern, 
d.h. das seit 1. Januar 2019 für Anstalten (und öffentlich-rechtliche Stiftungen) eingeführte Harmo-
nisierte Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2) anwenden und die Arbeitsverhältnisse dem kantona-
len Personalrecht unterstellen. 
 
9.3 
Die Ausgliederung, d.h. die Übertragung einer bisher von einer öffentlich-rechtlichen Stiftung wahr- 
genommenen Aufgabe auf eine rein privatrechtliche Stiftung durch Umwandlung nach Art. 99 
FusG, erfordert gemäss § 68 GG einen Erlass (nachstehend Ziff. 10). 
 
9.4 
Die vorliegende Weisung, der Erlass und die Statuten, wurden durch das Gemeindeamt des Kan-
tons Zürich vorgeprüft und als gesetzeskonform befunden. 
 
9.5 
Die BVG- und Stiftungsaufsicht Zürich sowie der Bezirksrat Horgen als bisherige Aufsichtsbehörde 
wurden vom Stiftungsrat über das Vorhaben schriftlich informiert. Beide Behörden erklärten sich 
als für die geplante Umwandlung nicht zuständig. 
 
 
10. Beschluss: Darüber befinden Sie mit Ihrer Stimmabgabe 
 
Ausgliederungserlass 
 
Ausgliederung (Umwandlung) der öffentlich-rechtlichen Stiftung Wohnungsbau Rüschlikon in eine 
privatrechtliche Stiftung Wohnungsbau Rüschlikon nach Art. 80 ff. ZGB. 
 
Art. 1 Art und Umfang der Aufgaben 
 
Die Gemeinde Rüschlikon überträgt die Aufgabe der Bereitstellung und Vermietung von Wohnun-
gen zu preisgünstigen Mietzinsen auf eine privatrechtliche Stiftung. Im Zusammenhang mit dem 
Wohnungsbau können auch Bauten, die der Versorgung der ortsansässigen Bevölkerung und ei-
ner massvollen Durchmischung von Wohnbauten und Arbeitsplätzen dienen, erstellt werden.  
Die Stiftung erwirbt zu diesem Zweck Bauland und Liegenschaften. Die Errichtung von Häusern 
kann auch auf Boden erfolgen, der im Eigentum der Gemeinde oder Privater verbleibt, sofern die 
Gemeinde oder Private der Stiftung ein selbständiges Baurecht einräumen. 
Die Wohnbauten dürfen ihrem Zweck nicht entfremdet werden. 
Wohnungen sind an Familien und Einzelpersonen zu vermieten, wobei auf angemessene soziale 
Durchmischung und angemessene Belegungsdichte zu achten ist. Bewerber, die Gemeindebürger 
sind oder in den letzten fünf Jahren ununterbrochen in der Gemeinde gewohnt haben, werden bei 
grosser Anmeldezahl, soweit möglich, bevorzugt.  
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Die Mietzinsen sind grundsätzlich aufgrund der Selbstkosten zu bemessen. Für Wohnungen, die 
unterbelegt sind, werden zu Gunsten eines Solidaritätsfonds angemessene Mietzinszuschläge ver-
langt. Zu Lasten des Solidaritätsfonds können Mietzinsunterstützungen gewährt werden. Massge-
bend für die Mietzinsreduktion ist die Leistungsfähigkeit der Mietpartei unter Berücksichtigung von 
Einkommen und Vermögen, sowie von Beiträgen von Mitbewohnern.  
Einzelheiten der Vermietung regelt der Stiftungsrat in einem Reglement. 
 
Art. 2 Ausschliesslich gemeinnütziger Zweck 
 
Die Stiftung verzichtet auf kommerzielle Zwecke und erstrebt keinen Gewinn. 
 
Art. 3 Finanzierung 
 
Mit der Umwandlung gehen sämtliche Aktiven und Passiven der öffentlich-rechtlichen Stiftung 
Wohnungsbau Rüschlikon auf die privatrechtliche Stiftung gleichen Namens über. 
Die Stiftung ist berechtigt, zur Verfolgung ihres Zwecks «Bereitstellung von Wohnungen zu preis-
günstigen Mietzinsen» Darlehen aufzunehmen. 
 
Art. 4 Organisation der privatrechtlichen Stiftung 
 
Die Oberleitung und Verwaltung stehen dem Stiftungsrat zu. Dieser besteht aus dem Vorsitzenden 
und vier weiteren Mitgliedern, wovon mindestens zwei, höchstens drei, dem Gemeinderat Rüschli-
kon angehören müssen. Die Stiftungsratsmitglieder und deren Präsident werden vom Gemeinderat 
unter Berücksichtigung der verschiedenen Kreise der Bevölkerung auf eine Amtsdauer von vier 
Jahren gewählt. Im Übrigen konstituiert sich der Stiftungsrat selbst. 
Unentziehbare, nicht übertragbare Aufgaben sind insbesondere die Oberleitung, die Wahl der Re-
visionsstelle und die Festsetzung des Budgets sowie die Abnahme der Jahresrechnung. 
Die Rechnungslegung der Stiftung erfolgt nach den einschlägigen Bestimmungen des Obligatio-
nenrechts (Art. 957 ff. OR). 
Der Stiftungsrat bestimmt eine unabhängige, zugelassene Revisionsstelle. 
 
Art. 5 Entschädigung des Stiftungsrats 
 
Die Tätigkeit der Mitglieder des Stiftungsrats ist ehrenamtlich. 
Über eine angemessene Entschädigung des Ausschusses oder von Mitgliedern, denen besondere 
Befugnisse oder Aufgaben übertragen werden, entscheidet der Stiftungsrat. Er kann für den Spe-
sen- und Aufwandersatz ein Reglement erlassen. 
 
Art. 6 Aufsicht 
 
Die Stiftung, deren Tätigkeit auf die Gemeinde Rüschlikon beschränkt ist, steht unter stiftungs-
rechtlicher (vgl. Art. 84 ZGB und § 37 EG ZGB) und gemeinderechtlicher Aufsicht des Gemeinde-
rats Rüschlikon. 
Die Stiftung hat der Gemeinde jährlich bis spätestens 30. Juni umfassend Bericht zu erstatten (Tä-
tigkeitsbericht, Jahresrechnung mit Bilanz, Betriebsrechnung und Anhang sowie Bericht der Revi-
sionsstelle). 
 
Art. 7 Auflösung 
 
Bei einer allfälligen Auflösung der Stiftung fällt das Stiftungsvermögen der Gemeinde zu, welches 
jedoch nur für gleiche oder ähnliche Zwecke verwendet werden darf. 
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Art. 8 Schlussbestimmungen 
 
Dieser Erlass tritt nach der Genehmigung durch den Regierungsrat (§ 70 GG) auf einen Zeitpunkt 
in Kraft, den der Gemeinderat festlegt. 
 
 
11. Antrag des Gemeinderats an die Stimmberechtigten 
 
Der Gemeinderat empfiehlt der Vorlage zuzustimmen und unterbreitet den Stimmberechtigten an 
der Urne folgende Abstimmungsfrage: 
 
 «Stimmen Sie der Umwandlung der öffentlich-rechtlichen Stiftung Wohnungsbau 

Rüschlikon in eine privatrechtliche Stiftung und dem dazugehörenden Ausglie-
derungserlass zu?» 

 
 
Rüschlikon, 27. Februar 2019 Gemeinderat Rüschlikon 
 Dr. Bernhard Elsener Benno Albisser 
 Gemeindepräsident Gemeindeschreiber 
 
 
12. Anhänge 
1) Umwandlungsplan vom 14. Juni 2018, revidiert am 12. September 2018 
2) Revisionsbericht KPMG vom 5. April 2018 zur Bilanz per 31. Dezember 2017 
3) Bericht Umwandlungsprüfer vom 12. September 2018 und Bilanz per 31. Dezember 2017  

(Inventar i.S. von Art. 100 Abs. 2 FusG) 
4) Handelsregisterauszug Stiftung Wohnungsbau Rüschlikon (Internet-Auszug vom 19. März 

2019) 
5) aktuell geltende Statuten der öffentlich-rechtlichen Stiftung Wohnungsbau Rüschlikon vom  

4. April 2016 
6) Entwurf von neuen, für die Umwandlung angepassten Statuten der Stiftung Wohnungsbau  

Rüschlikon vom 17. Mai 2018, revidiert am 12. Februar 2019, vorgeprüft durch das Handels- 
registeramt und das Gemeindeamt des Kantons Zürich 
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Umwandlungsplan  vom  14. 06. 2018,  revidiert  am  12.  09. 2018,

zur  Umwaitdlung  der  Stiftung  Wohnungsbau  Rüschlikon

Die  Stiftungsräte  Simon  Egli  und  Bemt-Andreas  Bresse  legen  folgenden

Umwandlungsplan  vor:

1. Grundlagen

Firma

Rechtsform

Stiftungskapital

vor  der  Umwandlung

Stifhing  Wohi"iungsbau

Rüschlikon

CHE-110.392.245

öffentlich-rechtliches  Institut

des kantonalen  Red'its

CHF  50'000,-

nach  der  Umwaiidlung

Stiftung  Wohnungsbau

Rüschlikon

CHE-110.392.245

Stiftung  des Privatrechts

Art.  80 ff. ZGB

CHF  50'000.-

2. Bilanz

Die Umwandlung  erfolgt  aufgnu"id  der von der KPMG  revidierten  Bilanz  der

öffent1iö-recht1iföen  Stiftung  Wohrau'igsbau  Rüschlikon  ickwirkend  per  31.

Dezember  2017  (Beilage  1).  Seit  dem  Bilanzstifötag  sind  keine  wiötigen

Aenderungen  in der Vermögenslage  eingetreten,  weshalb  auf  die Erstellung  einer

Zwischenbilanz  verzichtet  werden  kann.

3. Neue  Statuten

Die  Statuten  der  Sfütung  Wohnungsbau  Rüson  werden  mit  dem

Umwandlungsbeschluss  an die neue  Rechtsform  angepasst  und  nadi  Eintritt  der

Rechtskraft  öffentlid'i  beurkundet.  Der  Stahitenentwurf  vom  17. Mai  2018, revidiert

am 12. September  2018, bildet  eiiten  Bestandteil  des Umwandlungsplans  (Beilage  2).

Gemäss Art. 5 gehen die in der Bilanz und  Jahresrefönung  per  31. Dezember  2017

ausgewiesenen  Aktiven  von  CHF  30'859'081.77  und  Passiven  von  CHF  26'051'866.  46

über.
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4. Zustimmungsvorbehalt

Dieser  Umwai'id1iu"igspIan  wird  vom  Stiftungsrat  der  Stiftung  Woltntu"igsbau

Rüschlikon  und  yom  Gemeinderat  Rüsa'ilikon  für  die  Gememde  als Stifteriit  der

bestehenden  und  der  umgewandelten  Stiftung  unterzeichnet.  Der

Umwandlungsplan  steht  weiter  iu'iter  dem  Vorbelialt  der  Zustimmung  durch  die  im

Herbst  2018  anzusetzende  Urnenabstimmung  der  Stimmbürger  von  Rüson  und

der  ansdfüessenden  Genehmigung  des  angenornmenen  Erlasses  dura"i  den

Regierungsrat  (§ 69 und  70 Gemeindegesetz  ZH).

Rüschlikon,  den  12.  September  2018

Vizepräsident  Bernt-Andreas  Bresse

Für  die  Stifterin

Politische  Gemeinde  Rüschlikon

Gemei

'dent  Dr.  Berrföard  Elsener

eindeschreiber  Berföo  Albisser

Beilage  1:

Beilage  2:

Revisionsberia'it  KPMG  vom  5.04.2018  zur  Bilanz  per  31.12.2017

Entwurf  für  neue,  angepasste  Statuten  der  umgewandelten  Stiftung

vom  17.05.2018,  revidiert  am  12.09.2018
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Stiftung  Wohnungsbau  Rüschlikon,

Rüschlikon

Bericlit  der  Revisionsstelle

zur  eingeschränkten  Revision

an den Stiftungsrat

Jahresrechnung  2017

KPMG  AG

lyiricb,  5..4pri12018
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KPMG  AG

Audit

Badenerstrasse  172

CH-8004  Zfirich

Posttach

CH-8[)36  Zunch

Telefon  +4 1 58 249  3S 31

Telefax  +4  1 5B 249  44 06

www  kpmg  ch

Bericlit  der  Revisionsstelle  zur  eingescmänktei'i  Revision  ai'i dei'i Stiftungsrat  dcr

Stiftung  Wohnungsbau  Rüsclilikon,  Rüschlikon

Als  Revisioi'isstelle  liaben  wir  die  Ja)'iresrechnung  (Bilai'iz,  Erfolgsrecl'inung  ui'id  An]iang)  der  Stif-

tung  Wolinui'igsbau  Riisclilikon  für  das am 31. Dezeinber  20'17 abgescmossene Gescliäftsjalir  ge-

prüft.

Für  die  Jahresrecl'inui'ig  ist  der  Stiftungsrat  veramwortlicli,  wäl'irend  unsere  Aut"gabe  darin  bestelit,

die  Jahresrechnung  ZLl prüfen.  Wir  bestäligen,  dass wir  die  gesetzliclien  Ai'iforderungen  liinsiclit-

lich  Zulassung  und Unabliängigkeit  erfüllen.

Ui'isere  Revision  erfolgte  nach  dein  Schweizer  Standard  zur Eii'igescliränkten  Revision.  Dat'iacli

ist  diese  Revision  so zu planen  ui'id durclizuführen.  dass wesentliche  Fehlaussagen  in der  Jal-ires-

rechnung  erkannt  werden.  Eine  eingeschränkte  Revisioi'i  uinfasst  liauptsäcliiicli  Befragui'igen  und

analytisc)'ie  Prüfungshandlungen  sowie  den Umständen  angeinessene  Detailprüfungen  der  bei der

geprüften  Einl'ieit  vofüandenei'i  Ui'iterlagen.  Dagegen  sind  Prtifungen  der  betrieblicl'ien  Abläufe

und des internen  Kontroilsysteins  sowie  Befragungen  ui'id weitere  Prüfungsliandlungen  zur  Auf-

deckung  deliktischer  Handfüngen  oder  anderer  Gesetzesverstösse  i'iiclit  Bestandtei1  dieser  Revi-

sion.

Bei ullSel'er  Revisioi'i  sind  wir  nicm auf  Saclwerhalte  gestossen,  aus denei'i  wir  scli]iessei'i  müssten,

dass die  Jamesrechnung  nicht  Gesetz,  Stiftungsurkunde  und Reglement  entspricht.

KPMG  AG

o

Rapliael  Amet

Zugelassener  Revisionsexper"le

Leitender  Revisor

Michael  Herzog

Zugelassener  Revisionsexperte

Zttrid'i,  5. A)iril  20]8

Beilage.'

- Jaliresreclinui'ig  (Bilanz.  Erfolgsrecl'inung  und Ai'il'iai'ig)

r@ittsto  »ü iyphii i iüvia
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Sliflung  Wohnmgsbuu Rii.'<ch1ikon, RiiscMikon

Bilanz  per  31.  Dezember

AKTIVEN

Umlaufvermögen

Ffüssige  Mittel

Aktive  Recl'inui-igsabgrenzungen

An)agevermögen

Sac]'ianlagen

Liegenscl'iafl:  Sdiönenstrasse  26

Liegensc)iaft  Scliönei'istrasse  44

Liegei"iscliaft  Schönenstrasse  46

Liegenschaft  Hintergasse  10

Liegeiisc]iaften  Feldiirioos  2/4,  Loosstrasse  2/4

und  Eggstrasse  9

Liegeiiscliaft  Pilgeivreg  45

Liegenschaft  iin  Weingarten

Liegenschaft  Wemgaitenstrasse  lO

Baukosten  Sc]'ieinenstrasse  26

Baukosten  Scliönenstrasse  44/46

Barikosten  Im Weingarten

Baikosten  Weingartenstrasse  lO

abzüglicli  Abschreibungen  auf  Liegenscliaften

2017 2016

CHF CHF

847,077.  ]7

320,859.65

1.167,936.82

606,215.27

9l,734.69

697,949.96

6,850,798.96

1,626,200.00

1,582,000.00

114],130.00

9,416,740.70

2,400,000.00

1 ,016,800.00

2 ,111,415.02

O.OO

6]0,540.45

3.809,4I9.82

0.00

-873,900.00

29,691,i44.95

723,171  .45

1,626,200.00

1,582,000.00

1, ]4l,130.00

9,416,740.70

2,400,000.00

1,016,800.00

l,ooo.oo

6,024,296.85

376,63  4.85

1,273,620.68

1,73  7,  ]97.81

-7  40,400.00

26,578,392.34

30,859,081.77 27,276,34230
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Stiflrmg Wohnrmgslsmr Riisclilikon,  Rüschlikor'i

Bilanz  per  31.  Dezember

PASSJVEN

Kurzfristiges  Fremdkapita}

Kurzfristige  verzinstiche  Verbinc'lIiclikeiten

Passiye  Rechnungsabgrenzimgei'i

Langfristiges  Fremdkapital

Langfristige  verzinslicl'ie  Verbindliclikeiten

Langfristige  Rtickstelfüngei'i

- Legat  Vogel  rmd  Wattenwyl

- Rückstelluirgen  Reparatur-  und  Erneuerungsfonds

Eigenkapital

Stiftuiigskapital

Freiwillige  Gewinnreserven

- Bilanzgewinn

- Gewinnvoitrag

- Jaliresgewinn

2017 2016

CI-IF CHF

13,550,000.00

80,380.8l

4,500,000.00

86,919.70

l3,630,380.8] 4.586,919.70

7,350,000.00 13,465,896.7]

239,695.00

4,83l,790.65

239,695.00

4.563,195.65

12,421,485.65 18,268,787.36

26,051,866.46 22,855,707.06

50,000.00 50,000.00

4,370,635.24

386,580.07

4,127,936.92

242.698.32

4,807,215.31 4,420,635.24

30,859,081.77 27,276,342.30
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Stifirnig  lJ'ühnun,r.rslxur  RirscMikon.  Rüschlikori

Erfolgsreclmung 2017 2016

CHF CHF

Nettocrföse  aus Lieferungen  und Leistungen

- Liegenscliaftsertrag

- Einnaliinen  I-lariswartung

1.609.167.50

5,499.85

1,290,180.90

O.OO

Total  Betriebsertrag 1,614.667.35 1,290,180.90

LiegenscIiaftsaufwand

Übriger  betriebliclier  Aufwand

Absclireibcingen  tmd  Wertbericlitigungen  auf

Positionen  des Anlageverinögens

Veränderung  Erneuerungsfoi'ids

- Einlage  Emeuerungsfond

- Entnahine  aus  Erneuerungsfonds

-423,802.85

-230,346.79

- 402,519.66

- 161,883.95

-133,500.00 -88,800.00

-335,305.00

66.710.00

-260,604.70

O.OO

Total  Betriebsaufwand -1,056,244.64 -913,808.31

Betrieb1iches  Ergebnis 558,422.7l 376,372.59

Finanzertrag

Finanzarifwand

O.OO

-17l.842.64

2,760.60

-136,434.87

Jahresgewinn 386,580.07 242,698.32
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Sliflung  Wohnungslicur  Riischlikon.  Riischlikon

Anhang  der  Jaliresrechnung

1.  Grundsätze

1.1  .kllgemein

Die  vorliegende  Jalnaesreclinung  wurde  gemäss den Bestimn'iungen  des Sclwveizer

RecIinungslegungsreclites  (32. Titel  des ObIigationenreclits)  erstellt.  Die wesentlichen

angewandten  Beweitungsgrui'idsätze.  welcl'ie  niclit  voin  Gesetz  vorgeschrieben  sind, siiid

naclifolgend  beschrieben.  Dabei  ist ZLI berücksiclitigen,  dass zur Siclierung  des dauernden

Gedei)iens  des Unteri'ie]'iinens  die Möglifökeil  zur Bildung  und Auflösung  von stillen  Reserven

walirgenoinmci'i  uiird.

1.2  Stiftungszweck

Die  Stiftung  Wolinungsbau  Rüsc1ilikon  bezweckt  die Bereitstellring  cind Vermietring  von

Wol'u'iungen  zu pi'eisgünstigen  Mietzinsei'i.  lin  Zusaininenliang  init  dem Wolimingsbau  können

auch Bauten,  die der Versorgung  der oitsansässigen  Bevölkerung  und eii'ier massvollen

Durchmiscluing  von Wolinbauten  und Arbeitsplätzen  dienen,  erstellt  werden.

Der  Stiftüngsrat  liat  zur  Überprftfung  des Stiftungszweckes  das gesaime

IininobiIienportefeuille  iinJahr  2015 durcli  einen spezialisierten  füqmobilienpartner  scliätzen

lassen.  Die Resultate  zeigen,  dass der Eitragswert  auf  der Basis  der realisierten  Mietzinscn

unter  dein Marktwert  liegen.  Dies zeigt,  dass der Zweck  der Stiftung,  die Bereitstelfüng  ui'id

Vermietung  von Wol'mungen  ZL1 preisgünstigen  Mietzinsen,  erftillt  ist.

1.3  Sachanlagen

Die  Sac]ianlagen  beinlialten  Wolmliegenschaften  und Wohnliegei'iscliaften  iin Bau. Die

Saclianlagen  werdei'i  zri Anscliaffungswerten  bilanzieit.

Die  kumulierten  Absclireibungen  werdei'i  als Wertbericlitigung  dargestellt.  Die

Wolmliegenscliaften  werden  ordentlich  riin O.5 % abgescliricbcn.

Falls  der Marktwei't  unter  dein  Bucl'iwert  liegt,  werden  zusätzliclie  Wertbericlitigui'igen

gÖbildet.

1.4  Reparatur-  und  Erneuerungsfonds

Dei'n  Reparatur-  uiid  Erneuerungsfonds  werden  jälvlidi  l%  des Gcbätidever-siclierungswenes

der  verinieteten  Wo1inliegenscliaften  zugewiesen.  Zrisätzlicli  wird  der Reparatrir-  und

Emeuenii'igsfonds  mit  dein  durcliscl'inittIichen  Zinssatz  der Stiftung  sierzinst.

Grössere  Reparaturen  cind Erneuerungen  iin Zusainmenliang  init  den Liegenscliatten  werden

anschliessend  dein Reparatur-  und Erneuerungsfonds  belastet.  Säintlicl'ie  Einlagen  und

Entnaliinen  werden  in der Erfolgsrechnung  brutto  ausgewiesen.
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Stijhnrg  Wohnurigsbmr  Ruschiikon,  Riiscidikori

Anhang  der  Jaliresrechnung

2. Angaben  zu Biliinz-  und  Erfolgsrechnungspositionen

2.1  Übrige  betriebliche  Aufwendungen

Aufwand  Stiftungsrat

Hauswartung

Bucliführing  und Revision

Übriger  Aufwand

2.2  Finanzaufwand

Zinsaufwand  für  Hypotl'iekardai4el'ien

Verzii'isung  des Legats

Bankzinsen

2017

CI-lF

52,582.20

70,755.20

18,019.80

88,989.59

230,346.79

l65.387.75

O.OO

6,454.89

]71,842.64

2016

CHF

61,048.55

O.OO

] 6,7  40.00

84,095.40

161,883.95

128.371.05

5,52  ] .20

2,542.62

]36,434.87

3. Weitere  Angaben

3.1  Vollzeitstellen

Die  Stiftung  Wolmungsbau  Rüschlikon  bescliäftigt  weniger  als ] 0 Angestellte.

3.2  Zur  Sicherung  eigener  Verpflichtungen  verwendete  Aktiven  sowie  Aktiven  unter

Eigentumsvorbehalt

Liegenschattei'i  (Bucliweit)

zur  Sicherung  voi'i  Hypotheken

29,691,1  44.95

20,900,000.00

26,578,392.34

17,965,896.71

3.3  Ereignisse  nach  dem  Bilanzstichtag

Bis  anhin  war  die StifUmg  iin  Handelsregister  als Stiftung  i.s. VOI1 Art.  80ff.  ZGB.  eingetragen.

Mit  Datum  12. März  20]  8 hat das Handelsregister  eii'ie  Mutation  vorgenoininen.  wonach  die

Recl'itsform  der Stiftung  i'ieu ein Instittit  des öffentlichen  Rechts  ist.
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Bericht des Umwandlungsprüfers  an den Stiftungsrat  der öffentlich-rechtlichen  Stiftung
Wohnungsbau  Rttschlikon,  Rüschlikon  (ersetzt  Bericht  vom 27. Juni 2018)

Der Stiftungsrat  der öffent1ich-rechtlichen  Stiffüng  Wohnungsbau  Riischlikon,  Rüschlikon  hat ain

22. Juni 2018 einen Umwandlungsplan  genehmigt,  gemäss welchem  die Stiftung  Wohnungsbau

Rtischlikoi'i  nach Art. 54 Abs. FusG in eine privatrechtliche  Stiftung  umgewandelt  werden soll.
Die  Umwandlung  steht unter  dem  Vorbehalt  der  Durchfühiung  der  notwendigen
Verfahrensschritte,  der Zustimmung  durch  die im Herbst  2018 anzusetzende Urnenabstimmung
der Stimrnbtirger  von Riischlikon  und der anschliessenden Genehmigung  des angenommenen

Erlasses durch den Regierungsrat,  sowie allfällig  weiterer,  im Umwandlungsplan  vorgesehener

Bedingungen.  Die  Umwandlung  wird  rechtskräftig  rnit dem Eintrag  im  Handelsregister.

In Übereinstirnrnung  tnit Art. 62 Abs.  I FusG hat uns der Stiftungsrat  der Stiftimg  als
Umwandlungspifer  beauftragt.

Verantvvortung  des Stiftungsrates

Der Stiffüngsrat  ist für  die Erstellung  und den Inhalt  von Umwandlungsplai'i  vom 14. Juni 2018,
Umwandlungsbericht  vom 27. Juni 2018, beide revidiert  am 12. September 2018 und die der

Umwandlung  zu Gnmde  liegenden  Bilanz  per 31. Dezember  2017 sowie deren Ubereinstimmung
mit den gesetzlichen  Bestirnrnungen  verantwortlich.

Verantwortung  des Umwandlungsprüfers

Unsere Aufgabe  ist es, auf der Gnindlage  unserer  Pifung  ein Urteil  über den UmwandluÖgsplan,
den Umwandlungsbericht  und die der Umwandlung  zu Grunde  liegende  Bilanz  im Sinne  von  Art.

62 FusG abzugeben. Wir  haben den Umwandlungsplan,  den Umwandlungsbericht  und die der

Umwandlung  zu Gnmde liegende Bilanz  darauf  hin gepnüft, ob die Voraussetzungen  für die
Umwandlung  erfüllt  sind. Wir  haben unsere Prtifung  in Übereinstimi'nung  tnit dem Schweizer

Prüfungshinweis  30 Priiftmgen  nach dem Bundesgesetz iiber  die Fusion, Spaltung, Unwand1ung
und Vermögensiibertragung  durchgeftihrt.  Nach diesem Pritfungshinweis  haben  wir  die

beruflichen  Verha1tensanforderungen  einzuhalten  und  die  Prtifung  so zu planen  und

durchzuführen,  dass hinreichende  Sicherheit  daiber  erlangt  wird,  ob die  genannten

Prüfungsgegenstände  frei von wesentlichen  falschen  Darstellungen  sind.

Eine Prtifung  beinhaltet  die Durchführung  von Pi'üfungshandlungen,  um Pifungsnachweise  ftir

die in den genannten Prüfungsgegensfönden  enthaltenen  Angaben  zu erlangen. Die Auswahl  der
Prüfungshandlungen  liegt im pflichtgemässen  Ermessen  des Pifers.  Dies  schliesst  die
Beurteilung  der Risiken  wesentlicher  - beabsichtigter  oder  unbeabsichtigter  -  falscher
Darstellungen  in den genannten Prttfimgsgegensfönden  ein.

Wir  sind der Auffassung,  dass die von uns erlangten  Priifungsnachweise  ausreichend  und geeignet

sind, um  als Gnindlage  für  unser  Pifungsurteil  zu  dienen.

$EXPEllTiuiiia  itiiilaigiai  Untüinalimin
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Prüfungsurteil 
Bezugnehmend auf Alt. 62 Abs. 4 FusG halten wir unsere Beurteilung wie folgt fest: 

- Die gesetzlichen Voraussetzungen für die Umwandlung, namentlich die Gründungs
vorschriften, sind e1füllt.

KPMGAG 

Raphael Arnet Michael Herzog 
Zugelassener Revisionsexperte Zugelassener Revisionsexperte 

Zürich, 12 September 2018 

Beilagen: 
• Umwandlungsplan vom 14. Juni 2018, revidiert am 12. September 2018
• Umwandlungsbericht vom 27. Juni 2018, revidiert am 12. September 2018
• der Umwandlung zu Grunde liegende, unterzeichnete Bilanz per 31. Dezember 2017
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Stiftung Wolmungsbau Rüschlikon

Bilanz  per  31.  Dezember Anhang 2017

AKTIVEN

Umlaufvermögen

Flüssige  Mittel

Aktive  Rechnungsabgrenzungen

CHF

847'077.17

320'859.65

1']67'936.82

Anlagevermögen

Sachanlagen

- Liegenschaft  Schönenstrasse  26

- Liegenschaft  Schönenstrasse  44

- Liegenschaft  Schönenstrasse  46 (im  Baurecht)

- Liegenschaft  Hintergasse  IO

Liegenschaften  Feldimoos  (Feldimoosstrasse  2/4,

Loostrasse  2/4  und  Eggstrasse  9)

Liegenschafi  Pilgeüeg  45

Liegenschaft  Im  Weingarten

Liegenschaft  Weingartenstrasse  IO (im  Baurecht)

Baukosten  Schönenstrasse  44/46

Baukosten  Im  Weingarten

6'816'598.96

]'537'700.00

1'494'000.00

1'078'430.00

8'926'740.70

2'300'000.00

1 '016'800.00

2'100'915.02

610'540.45

3 '809'419.82

29'691'144.95

30'859'08I  .77
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Stiftvmg Wohnungsbau Rüschlikon

Bilanz  per  31. Dezember Anhang 2017

CHF

PASSIVEN

Kurzfristiges  Fremdkapital

Kurzfristige  verzinsliche  Verbindlichkeiten

Passive  Rectu'iungsabgrenzungen

13'550'000.00

80'380.81

13'630'380.81

Langfristiges  Fremdkapital

Langfristige  verzinsliche  Verbindlichkeiten

Langfristige  Rückstellungen

- Legat  Vogel  und  Wattenwyl

- Rückstellungen  Reparatur-  und  Erneuerungsfonds

7'350'000.00

239'695.00

4'831'790.65

12'42I'485.65

26'051'866.46

Eigenkapital

Stiftungskapital

Freiwillige  Gewinnreserven

-  Bilanzgewinn

- Gewinnvortrag

- Jahresgewinn

50'000.00

4'370'635.24

386'580.07

4'807'215.31

30'859'081.77
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Stiftmg  Wohnungsbau Rüschlikon

Anhang  zur  Bilanz  per  31. Dezember 2017

1 Flüssige  Mittel

Die  flüssigen  Mittel  sind  zum Nominalwert  bewertet.

Lienhard  & Partner  Privatbank  Zürich  AG  (LPZ)

Kontokorrent  CHF  Nr. 16.1.263.793.09

Kontokorrent  CHF  Nr.  25.163.285.467.1

Zürcher  Kantonalbank  (ZKB)

Kontokorrent  CHF  Nr. 1100-0930.026

Kontokorrent  CHF  Nr.  1100-8027.023

Eank  ZimmerbergAG  (BZ)

Kontokorrent  CHF  Nr. 65.011.604.190.5

Eank Thalwil  Genossenschaft
Kontokorrent  CHF  Nr.  447.825.64.175

2 Aktive  Rechnungsabgrenzungsposten

Abgrenzungen  aus den Liegenschaftenabrechnungen  2017

- Pilgerweg  45

- Schönenstrasse  44

- Schönenstrasse  46

- Hintergasse  IO

- Feldimoos

- Weingarten  lO

- Schönenstrasse  26

?ITbrige Abgrenzungen

3 Liegenschaften

CHF

549'356.  ] 1

49'333.95

15'663.75

147'3  17.00

76'623.76

8'782.60

847'077.17

72'111.60

86'301.65

67'328.85

19'703.35

60'965.20

11'329.95

69.10

3'049.95

320'859.65

Die  Sachanlagen  beinhalten  Wohn]iegenschaffen  und Wohnliegenschaften  im Bau.  Die

Sachanlagen  werden  zu Anschaffungswerten  bilanziert.

Die  kumulierten  Abschreibungen  werden  als Wertberichtigung  dargestellt.  Die

Wohnliegenschaften  werden  ordentlich  um O.5 % p.a. abgeschrieben.

Falls  der Marktwert  unter  dem Buchwert  1iegt, werden  zusätzliche  Wertberichtigungen

gebildet.
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Stiftmg  Wohintngsbau Rüschlikon

Anhang  zur  Bilanz  per  31.  Dezember

3.I  Liegenschaft  Schönenstrasse 26
Anschaffungswert

Kumulierte  Abschreibiü'igen

3.2 Liegenschaft  Schönenstrasse 44
Anschaffungswert

Kumulierte  Abschreibungen

3.3 LiegensclmftSchönenstrmse46(imBaurech0
Anschaffungswert

Kumulierte  Abschreibungen

3.4 Liegenschaft Hintergasse IO
Anschaffungswert

Kumulierte  Abschreibungen

3.5 Liegenschaften Feldimoos (Felditm»osstrasse 2/4, Loostrasse
2/4  und  Eggstrasse  9)

Anschaffungswert

Kumulierte  Abschreibungen

3.6 Liegenschaft Pilgerweg 45
Anschaffungswert

Kumulierte  Abschreibungen

3. 7 Liegenschaft Im Weingarten
Anschaffungswert

Kumulierte  Abschreibungen

3.8 Liegenschafi  WeLngarlenstrasse IO (tm Baurecht)
Anschaffungswert

Kumulierte  Abschreibungen

2017

CHF

6'850'798.96

-34'200.00

6'816'598.96

]'626'200.00

-88'500.00

1'537'700.00

1'582'000.00

-88'000.00

1'494'000.00

1'141'130.00

-62'700.00

1'078'430.00

9'416'740.70

-490'000.00

8'926'740.70

2'400'000.00

-100'OOO.OO

2'300'000.00

1'016'800.00

1'016'800.00

2'1I1'415.02

-10'500.00

2'100'915.02

,,;,"7,a
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Stiftung Wohnungsbau Rüschlikon

Anhang  zur  Bilanz  per  31.  Dezember 2017

3.9  Baukosten  Schönenstrasse  44/46

Anschaffungswert

Kumulierte  Abschreibungen

3.10  Baukosten  Im  Weingarten

Anschaffungswert

Kumulierte  Abschreibungen

4. Verzinsliche  Verbindlichkeiten  (Hypothekardarlehen)

Die  verzinslichen  Verbindlichkeiten  sind  zum  Nominalwert  bewertet.

Fälligkeit

Zürcher  Kantonalbank,  lastend  auf

- ImWeingarten  12.01.2018

- Schönenstrasse.26  22.08.2018

- Feldimoos  22.08.2018

tienhardt  &  Partner  Privatbank  Zürich,

lastend  auf

-Feldimoos  31.12.2018

Bank  Zimmerberg  AG,  lastend  auf

-Schönenstrasse26 30.09.2018

Total kurdristtg

ZÜrcher  Kantonalbank,  lastend  auf

- Hintergasse  IO

- Feldimoos

Lienhardt  &  Partner  Privatbank  Zürich,

lastend  auf

29.09.2021

29.09.202]

- Pilgerweg  45

- Feldimoos

- Schönenstrasse  44/46

- Weingartenstrasse  lO

Total langfristig

30.04.2019

30.09.2019

30.09.2019

30.06.2020

CHF

610'540.45

610'540.45

3'809'419.82

3'809'419.82

4'250'000.00

5 00'000.00

1'300'000.00

2'500'000.00

5'000'000.00

]3'550'000.00

850'000.00

2'000'000.00

1'500'000.00

400'000.00

1'200'000.00

1'400'000.00

7'350'000.00
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Stiftung Wohnungsbau Rüschlikon

Anhang  zur  Bilanz  per  31. Dezember 2017

5. Passive  Rechnungsabgrenzungen

Abgrenzungen  aus den Liegenschaftenabrechnungen  2017

- Weingarten  lO

- Schönenstrasse  26

Soziafüersicherungen

Übrige  Abgrenzungen

6. Rückstellung  Legat  Vogel  und  Wattenwyl

CHF

17'276.25

52'138.21

9'085.35

1'881.00

80'380.8I

Die  Rückstellung  entspricht  der Verpflichhing  aus dem Legat  Vogel  und Wattenwyl  und

ist zum  Nominalwert  bewertet.

7. Rückstellung  Reparatur  und  Erneuerungsfonds

Dem  Reparatur-  und  Emeuerungsfonds  werden  jährlich  l%  des Gebäudever-

sicheningswertes  der  vermieteten  Wohnliegenschaften  zugewiesen.  Zusätzlich  wird  der

Reparatur-  und Emeueningsfonds  mit  dem durchschnittlichen  Zinssatz  der Stiftung

verzinst.

Grössere  Reparaturen  und Erneuerungen  im Zusammerföang  mit  den Liegenschaften

werden  anschliessend  dem Reparatur-  und  Erneuerungsfonds  belastet.  Sämtliche

Einlagen  und Enföahmen  werden  in der Erfolgsrechnung  brutto  ausgewiesen.

ß.,-sct4i«o,4t mfi/:'er'[

Stücw  't1 zs-4,iv:i-'  2e:i9j-

27



Handelsregisterarnt  des  Kantons  Zürich
Firmennummer

CHE-110.392.245

Rechtsnatur

Institut  des  öffentlichen  Rechts

Eintragung

20.10.1971

Löschung Übertrag  CH-020.7.905.200-7

von:  CH-020.7.905.200-7/a
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Stiffung  Wohnungsbau  Rüschlikon

Ei Lö Kapital  (CHF) Ei Lö Domiziladresse

1 c/o  Gemeindeverwaltung

Rüschlikon

Pilgerweg  29

8803  Rüschlikon

Ei Lö Zweck Ei Lö weitere  Adressen

1 Bereitstellung  und Vermietung  von  Wohnungen  zu preisgünstigen  Mietzinsen.  Im

Zusammenhang  mit  dem  Wohnungsbau  können  auch  Bauten,  die  der  Versorgunq
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Gemeindeversammlungsbeschlüsse  vom  02.07.1971,  02.12.1981  sowie  01.12.2014.
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CHE-110.392.245 Stiftung  Wohnungsbau  Rüschlikon Rüschlikon 2
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mangels  OriginaIbegIaubigung  keinerlei  Rechtswirkung  und erfolgt
ohne  Gewähr.
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$tattiten

der  Stiftung  Wohnungsbau  Rüsehtikon

Die Poiitische  Cierneinde  Rüschlikori  eöhtet  rnit öfferitlicher  urkunde  vom  27.08.  ie74  die Stiffung

,Wohnungsbau  RÜsch)ikon"  mit Eiitz in Rüsmlikon  als öffentlich-rechtliche  8!iftung  im Stnrie  VO!1$ '139
Abs. 4 des  Gemeindegesetzes,

Der 2we*  der  Sfötung  ist die Berebte!iurig  urid Vermietung  vori Wohnungeri  zu preisg(irtstigen
Mietzinsen,  lm Zusammenhang  mit  dern  Wohnungsbau  können  euch  Baufön,  die der  !ersorgung  &r
ortsansässigeri  Bevö!kerung  urid einer  massvol!eri  Durchmischung  VOri Wohnbauten  und Arbeitsplätzen
döneri,  erstel!t  vverden.

[)ie  Stiftung  erwtrbt  zu diesem  Zweek  Bauland  und Ijegenschaften.  Dö  Errichtung  von Häusern  *ann
auch auf  Boden  erfolgen,  der im Eigentum  ör  Gemeinde  oder  Privah»r  »rbleibi  sofern  die Gemeiride
oder Private  der Stifflung  ein selbständiges  Baurecht  einräumen

Die Wohnbauten  dürfen  ihrem  Zweck  nicht  enffremdetwerden.

Das  Vermqen  der  Sfötung  bsteht  atm dem  Gfflndungsbeiirag  von CHF 50' €K)0.00, gernäss  Bediuss
der Gerneir»deversammlung  vom 2. Juii j97!  a!!fälltg  weiteren  Zuwendurigen  r3er Gemeinde,  anderer
ÖffenUichmhUicher  Körperschaften,  von Pryten  und den aus diesen  !epitalieri  erstei!!en  Wohiibauten

Die Stifturig  ist berachiigt,  zur  Bereiföte1lung  von Wohnungeri  Darteheri  aufzunehrrien.

Woöriurigen Sörid an Famiiien urtd Einzsipersorien ZU vermieterii Wö5äi äuf äine an9emsssene $ozmie
Durchmischurig  und eine  angernesssne  Be!egungz&hte  zu achten isl. 8ewerber,  die  Gerrieindebürger

Sirid ooer in den 1öeri6  Jähreri ununterbrocheri iri eter Gerneinoe 9ewohnt haben, wemen bei grosser
Anmeldazahl  bevorzugt.

Die Mietdnse  sind gruridsätzlich  aufgrurid  der  Setbstkosten  zu bemessen.  FÜr Wohnungen,  die
unterbelegt  sind, werden  zu Gunsten  einea  Solidarifötg!onds  angemessene  Mietzinszuschläge  verfangt.
Zu Lasten  des  Solföaritätsfonds  werden  Mietzinsunterstütztingen  gewährt.  Eir'veiheiten  rege!t  dhr
Stiftungsrat  in einem  Reglement

Die Ö  die Deckung  a1lfälliger  Betriebsdefizite  nötigen  Mittel  wemen  ör  Stiflung  von der PotRichen
Gemetnde  aufgrund  zu fassender  Kreditbeschlüsse  zur  Verfügung  gestel!t.

Die Verwalturig  der  Stiftung  steht  dem StiRungsrat  zu. Dieser  besteht  aus  dem Vorsitzen&n  und vier
waitsren  Mitgliadein,  wvon  mindestens  zi  dem Gemeinderat  arigehöreri  rriÜssen.  Die Stdturigsrats-
mitglieder  urid deren  Präsiderit  werden  vom Gemeind*rat  Rüschiikon  i,inter BerÜcksichtigung  der
wrschiedenen  Kreise  der Bevölkarung  aut  eine  Amtsdauer  vori vker Jahreri  gewshR  Irn übr"geri
koristituisrt  *=h  oer Stifh.ingsrat  selbst,

Die Tätigkeit  der Mitg1ieder  des  Stiftungsrates,  mit  Ausnahme  des  Ausschusses,  »st ehreriarrit!ich.

Der Stifttmgsrat  hat insbesondere  fo!gende  Befugnisse:
a) Kauf  und Verkauf  von Liegenschaften;
b) Beschiussfassunq  über  dts Ersfü!ung  und Finanzierung  von neuen  Bauten  um  über  die

Vornahme  von Haup €reparatuwn  tind  Ergänzungsbauten;
Vergebung  von Bauarbeiten  im Betrage  von über  CHF 1ü' €X)O.(X);

i Aufnahme'vonDar!ehen,AbschlussvoiiBaurechtsvedrägen;
Festsetz.ung  der  Mietzinse  und Neberikosten  unter  Vorbehalt  der al!fälligen  Genehmigung  durch
die Subventionsbehe+rden;
Wahi  des  Aususses;
Eriass  der Geöäftsordnung  des  Stiftungsrates  und des  Ausschusses:
Er €ass von Hausordnurigen,
Erlass  von Ansteilungs-  und Dienstre(;)!em*men  fQr die Angeste!lken  der  Stiftung;
Wahl  des Verwai!ers  urid anderer  Angesteitten  der Stfflurig:
Feslsetzung  der  Entsöädigung  für  die Mitg«ieder  des Ausschusses  urid der Koritrollstetle;
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m) Aufste!lung  der Bau- und BekmbSvOranschläge;
n) Rechnungsablage  über Bau und Betrmb,
o)  dieRechnurigsführurigundandereObimgenheitenfürdieVerwaKungderStiftungkönnsnmit

Zustirnrnung  des Gerrieinderates  Furiktmriär'eri der Gerr+einde Überlragen  werden;
p) Vertretung  der  StRung nach aussen imd Bezeichnurtg  derjeriiqen  Persorien,  we!che ftir die

Sliftung  rechtsverbind«th  zeichnen  sowöe der Ar€ derZeichnung.

11. Der Stiftungsra!  beste!!t aus seiner  Mitte eänen Ausschuss,  der aus dem Präsideriten  des Stiftungsrates,
etnem Gemeinderat  und einem  weiteran Mttgried besteht. Die Befugnisse  des Ausschusses  werden in
d€r Vöm Stif!ungsrat  zd eriassenden  Ge8chsrtsordnung  f09tgesetzt,  Mit Atisnahme  der in Art. ICI
genanriten  Angelegenhe)ter»  kariri der Stifturigsrat  beiiebige  Geschäfte  an den !wsschu«  oder an den
Verwalter  delegieren.

12.  Zur Überwachung  des Finar»z-und des Rechnungswesens  der 8tifturig  und zur Prüfung der
Bauabreönungen und der Jahresrechnungen bestelit  der Gemeinderat  eirie vorn Stiftun@srat
tinabhängige  Kontrolfötelm,  in der RegeI die RechnungsprOfungskommission.

13.  $föitutenänderungen  bedürfen der Genehmigunq  der Gemeindsversammlung  und des Regierungsrafös.

i4.  Bei eir»er allfälltgen  AufiÖsurig der Stfftung (ällt das StiftungsvermÖgen  der Gemeinde  zu, lches jetfach
nur f[zr gtei(J!e Cider ährl!iOhä  ZWäCkä VMrV4!n(füt werden  dad.

Die Stifturig
FOr dia po!itische  Gemeinde  Rüschlikon

Na. dei
DerPräsiderit  DerGemeindeschreiber

ZÜrich. 1. Dezember  20j4

onLiAi;.4pü...,..,  Datum.föJ,i2dS......

oriA$h2t:fö-.«..  Datum'26.-J,M......

ort..!!i/.&......  oaturn.fö,!s!,.20.-aEi...

ort.Rü!ült'.!m.ü..... oatum»j-4-!ü!5,

on:.ffü:b.'.«Agrx..... oatum:.2o.!4,,2g:'!5...

Simon Eg!i

Dr. Berrihard Elsener  (Vize,-Präsmrit)

/ii

Unterschrift:
Romaine  MarU Seger

Thomas  Pandiani

Unterschrifi:........
Mariuel C. Grie

31



Dies@ tJrkunde entsprich!

ßVCs-  und 8*iffuöi-sads!ieht
dem  Kantons  Ürffich fflVa
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Entwurf  vom  17.  Mai  2018,  revidiert  am 12.  Februar  2019,  von

neuen  Statuten

der  umgewandelten  Stiftung  Wohnungsbau  Rüschlikon

Die Politische  Gemeinde  Rüschlikon  wandelt  mit  öffentlicher  Urkunde  vom  xx.yy.2019  im

Rahmen  einer  Ausgliederung  im  Sinne  von  § 65ff. Gemeindegesetz  (GG)  mittels

Umwandlung  gemäss  Art. 99ff. Fusionsgesetz  (FusG)  die öffentIich-rechtliche  Stiftung

Wohnungsbau  Rüschlikon  mit Sitz  in Rüschlikon  in eine  selbständige,  privatrechtliche

Stiffung  im Sinne  von  Art.  80 ff. ZGB  um.

Der Zweck  der Stiftung  ist die Bereitstellung  und Vermietung  von Wohnungen  zu

preisgünstigen  Mietzinsen.  Im Zusammenhang  mit dem Wohnungsbau  können  auch

Bauten,  die  der Versorgung  der ortsansässigen  Bevölkerung  und einer  massvollen

Durchmischung  von  Wohnbauten  und  Arbeitsplätzen  dienen,  erstellt  werden.

Die  Wohnbauten  dürfen  ihrem  Zweck  nicht  entfremdet  werden.

Die Stiffung  erwirbt  zu diesem  Zweck  Bauland  und Liegenschaften.  Die Errichtung  von

Häusern  kann  auch  auf  Boden  erfolgen,  der  im Eigentum  der  Gemeinde  oder  Privater

verbleibt,  sofern  die Gemeinde  oder  Private  der Stiftung  ein selbständiges  Baurecht

einräumen.

Die  Stiftung  verfolgt  keine  kommerziellen  Zwecke  und  erstrebt  keinen  Gewinn.

Das  Vermögen  der  Stiftung  besteht  aus den Aktiven  und Passiven  der  seit  20. Oktober  1971

bestehenden  öffentIich-rechtlichen  Stiftung  Wohnungsbau  Rüschlikon,  welche  gemäss

Umwandlungsplan  vom  14. Juni  2018,  revidiert  am 12. September  2018,  per  Bilanzstichtag  31.

Dezember  2017  übergehen.  Gemäss  von der  Revisionsstelle  geprüfter  Jahresrechnung  2017

betragen  die  Aktiven  per 31.  Dezember  2017  CHF 30'859'081.77  und  die  Passiven

(Fremdkapital)  CHF  26'051'866.46.  DerAktivenüberschuss  beträgt  somit  CHF  4'807'215.31.

Das Vermögen  besteht  femer  aus allfällig  weiteren  Zuwendungen  der Gemeinde,  anderer

öffentIich-rechtIicher  Körperschaften,  von Privaten  und den aus diesen  Kapitalien  erstellten

Wohnbauten  sowie  aus  den Erträgnissen  des  Stiftungsvermögens.

Die  Stiftung  ist berechtigt,  zur  Bereitstellung  von  Wohnungen  Darlehen  aufzunehmen.

Wohnungen  sind  an  Familien  und  Einzelpersonen  zu  vermieten,  wobei  auf  eine

angemessene  soziale  Durchmischung  und eine  angemessene  Belegungsdichte  zu achten

ist. Bewerber,  die Gemeindebürger  sind oder  in den letzten  5 Jahren  ununterbrochen  in der

Gemeinde  gewohnt  haben,  werden  bei grosser  Anmeldezahl  soweit  möglich  bevorzugt.

Die  Mietzinse  sind  grundsätzlich  aufgrund  der  Selbstkosten  zu  bemessen.  Für

Wohnungen,  die  unterbelegt  sind,  werden  zu  Gunsten  eines  Solidaritätsfonds

angemessene  Mietzinszuschläge  verlangt.  Zu  Lasten  des  Solidaritätsfonds  können

Mietzinsunterstützungen  gewährt  werden.  Massgebend  für die Mietzinsreduktion  ist die

Leistungsfähigkeit  der Mietpartei  unter  Berücksichtigung  von Einkommen  und Vermögen,

sowie  von  Beiträgen  von  Mitbewohnern.

Einzelheiten  regelt  der  Stiffungsrat  in einem  Vermietungs-Reglement.

Die  Verwaltung  der  Stiffung  steht  dem  Stiftungsrat  zu. Dieser  besteht  aus  dem  Vorsitzenden

und vier  weiteren  Mitgliedern,  wovon  mindestens  zwei,  höchstens  drei, dem Gemeinderat

angehören  müssen.  Die  StiftungsratsmitgIieder  und  deren  Präsident  werden  vom

Gemeinderat  Rüschlikon  unter  Berücksichtigung  der  verschiedenen  Kreise  der  Bevölkerung
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auf  eine  Amtsdauer  von vier  Jahren  gewählt.  Im Übrigen  konstituiert  sich der  Stiftungsrat

selbst.

Die Tätigkeit  der  Mitglieder  des  Stiftungsrats,  mit Ausnahme  des  Ausschusses,  ist

ehrenamtlich.  Ueber  die Entschädigung  des Ausschusses  oder  von Mitgliedern,  denen

besondere  Befugnisse  oder  Aufgaben  übertragen  werden,  entscheidet  der  Stiffungsrat.  Er

kann  für  den  Spesen-  und  Aufwandersatz  ein Reglement  erlassen.

10.  Dem Stiffungsrat  obliegt  die Oberleitung  und Verwaltung  der  Stiftung.  Es stehen  ihm alle

Befugnisse  zu,  die  nicht ausdrücklich  einem  anderen  Organ  übertragen  sind.  Der

Stiftungsrat  hat  die  folgenden  unentziehbaren  Aufgaben:

I)

Oberleitung  der  Stiffung;

Vertretung  der  Stiftung  nach  aussen  und Bezeichnung  derjenigen  Personen,  welche

für  die Stiffung  rechtsverbindlich  zeichnen  sowie  Art  der  Zeichnung;

Wahl  der  Revisionsstelle;

Abnahme  des  Budgets  und  der  Jahresrechnung;

Kauf  und  Verkauf  von  Liegenschaften;

Beschlussfassung  über  die Erstellung  und Finanzierung  von  neuen  Bauten;

Aufnahme  von  Darlehen,  Abschluss  von  Baurechtsverträgen;

Festsetzung  der  Mietzinse  und  Nebenkosten  unter  Vorbehalt  der allfälligen

Genehmigung  durch  die  Subventionsbehörden;

Bestellung  des  Ausschusses  und Festsetzung  der  Entschädigung  dessen  Mitglieder;

Bestellung  des  Verwalters  oder  Geschäftsführers  und Anstellung  von Personal  der

Stiftung;

Erlass  von  Anstellungs-  und Dienstreglementen  für  die  Angestellten  der  Stiftung;

Einzelheiten  der  Organisation  regelt  der  Stiffungsrat  in einer  Geschäftsordnung.

11. Der  Stifiungsrat  kann  aus  seiner  Mitte  einen  Ausschuss  bestellen,  der  mindestens  aus  dem

Präsidenten  des  Stiftungsrats,  einem  GemeinderatsmitgIied  und einem  weiteren  Mitglied  des

Stiftungsrats  besteht.  Die Befugnisse  des  Ausschusses  werden  in der  vom  Stiftungsrat  zu

erlassenden  Geschäftsordnung  festgesetzt.  Mit Ausnahme  der  in Art.  10  genannten

Angelegenheiten  kann  der  Stiftungsrat  beliebige  Geschäfte  an den Ausschuss  oder  an den

Verwalter  bzw.  Geschäffsführer  delegieren.

12.  Der  Stifiungsrat  bestimmt  eine  unabhängige,  zugelassene  Revisionsstelle  für  die gesetzlich

vorgeschriebenen  Prüfungsaufgaben.

13.  DieStiffungstehtunterderAufsichtdesGemeinderats.

14. Statutenänderungen  können  nur  mit Beschluss  des  Stiftungsrats  und mit  Zustimmung  des

Gemeinderats  vorgenommen  werden.  Aenderungen  von Organisation  oder  Zweck  erfolgen

im Verfahren  nach  Art.  85 und 86 ZGB.

15.  Bei einer  allfälligen  Auflösung  der  Stiftung  fällt  das  Stiftungsvermögen  der  Gemeinde  zu,

welches  jedoch  nur  für  gleiche  oder  ähnliche  Zwecke  verwendet  werden  darf.

16.  Die Stiftung  bleibt  im Handelsregister  des  Kantons  Zürich  unter  der  bisherigen  Nummer

CHE-110.392.245  eingetragen.

Rüschlikon,  den 12.02.2019

Der  Präsident:

Die  Stiftung  (in Umwandlung)

Für  die politische  Gemeinde  Rüschlikon

Na. des  Gemeinderates

Der  Gemeindeschreiber:

Dr. Bernhard  Elsener Benno  Albisser
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